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ENERGIEBAU SOLARSTROMSYSTEME GMBH

LORENZ® GARANTIEZERTIFIKAT (Stand: 05/2009)

Energiebau Solarstromsysteme GmbH, Heinrich-Rohlmann-Str. 17, D-50829 Köln (nachfolgend auch: Energie-
bau) gewährt dem jeweiligen Käufer des Montagesystems LORENZ®, unbeschadet seiner Mängelansprüche 
gegenüber dem Verkäufer, in Form eines selbständigen Garantieversprechens eine beschränkte Garantie 
nach den Bestimmungen dieses Garantiezertifikats.

1.GARANTIEUMFANG
Energiebau garantiert für den Fall, dass die Funktionsfähigkeit des Montagesystems LORENZ® während 
der Garantiezeit laut Ziffer 2 durch Material- oder Verarbeitungsfehler dauerhaft beeinträchtigt ist, dass 
Energiebau nach eigenem Ermessen entweder:
(1) die mit Material- oder Verarbeitungsfehlern behafteten Originalbauteile des Montagesystems LORENZ® 

im Austausch gegen gleichwertige Originalbauteile oder
(2) das mit Material- oder Verarbeitungsfehlern behaftete Montagesystem LORENZ® insgesamt im Austausch 
mit einem gleichwertigen Produkt oder 
(3) das mit Material- oder Verarbeitungsfehlern behaftete Montagesystem LORENZ® gegen Erstattung des 
Kaufpreises laut dem Kaufvertrag des Käufers
zurücknimmt.

Energiebau ist im Rahmen der Garantieleistung berechtigt: 
(1) neue, wiederverwertete oder überholte Originalbauteile zu verwenden; 
(2) Originalbauteile zu verwenden, die optisch von den beim Käufer verwendeten Originalbauteilen des 
Montagesystems LORENZ® abweichen;
(3) Originalbauteile zu verwenden, die nicht der Version der bei dem Käufer verwendeten Originalbauteile 
des Montagesystems LORENZ® entsprechen.

Der Anspruch aus der Garantie besteht nur, soweit Energiebau mit dem Austausch das Eigentum an dem 
ausgetauschten Originalbauteil / Montagesystem LORENZ® übertragen wird.

Die Garantie umfasst nur den reinen Austausch einzelner Originalbauteile des Montagesystems LORENZ®, 
den reinen Austausch des Montagesystems LORENZ® insgesamt oder die Rücknahme des Montagesystems 
LORENZ®, nicht jedoch die Übernahme der Kosten, die im Zusammenhang mit dem Austausch der Original-
bauteile oder des Montagesystems LORENZ® anfallen. Kosten in diesem Sinne sind insbesondere sämtliche 
Material- und Personalkosten, die für die Demontage, den Austausch, die Neuinstallation oder den Transport 
der Originalbauteile oder des Montagesystem LORENZ® entstehen. Der Käufer verpflichtet sich hiermit zur 
Übernahme dieser Kosten.

2. GARANTIEZEIT
Die Garantie ist gültig für die Dauer von 10 Jahren, beginnend mit dem Datum des Vertragsabschlusses 
für den Erstkauf des Käufers zur Montage des Montagesystems LORENZ®.

Garantieleistungen hemmen weder den Ablauf der Garantiezeit noch bewirken sie den Neubeginn der 
Garantiezeit.

3.GARANTIEVERTRAGSPARTNER
Anspruchsberechtigt aus dem Garantieversprechen ist, (1) der Käufer des Montagesystems LORENZ®, der 
das Montagesystem LORENZ® zur Nutzung als Gestell und nicht für Zwecke des Wiederverkaufs erworben 
hat, oder (2) ersatzweise der Eigentümer des Gebäudes, auf dem das Montagesystem LORENZ® montiert ist, 
soweit das Montagesystem LORENZ® zum Zeitpunkt der Geltendmachung der Ansprüche aus der Garantie 
noch an der Stelle aufgestellt ist, wo es nach der Lieferung erstmalig montiert wurde. Der Anspruchsberech-
tigte muss zum Zeitpunkt der Geltendmachung der Ansprüche aus der Garantie jedoch auch der Besitzer 
und Eigentümer des Montagesystems LORENZ sein.
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4. NACHWEISPFLICHT
Der Anspruchsberechtigte muss seine Berechtigung aus dieser Garantie durch die Vorlage der Originalrechnung 
über den Kauf des Montagesystems LORENZ® und die Vorlage des Originals des LORENZ® GARANTIEZER-
TIFIKAT nachweisen, ansonsten ist der Anspruch aus dieser Garantie ausgeschlossen.

5. AUSNAHMEN UND BESCHRÄNKUNGEN DES GARANTIEUMFANGS
Material- oder Verarbeitungsfehler im Sinne dieser Garantie liegen nicht vor, soweit die dauerhafte Beein-
trächtigung der Funktionsstörungen durch einen oder mehrere der folgenden Gründe verursacht wurden:
(1) Nichteinhaltung von Energiebau-Anweisungen hinsichtlich der Montage, dem Betrieb oder der Wartung 
des Montagesystems LORENZ; 
(2) unsachgemäße und sachfremde Behandlung des Montagesystems LORENZ und seiner Bauteile;
(3) unsachgemäßer und sachfremder Einsatz des Montagesystems LORENZ und seiner Bauteile;
(4) nicht fachgerechte Reparaturen, Modifikationen oder die Versetzung des Montagesystems LORENZ; 
(5) Einbau von Energiebaufremden Komponenten an dem Montagesystem LORENZ;
(6) durch Stromstoß, Überspannung, Blitz, Feuer, Wasser, Ungeziefer, Bruchschäden, Handlungen Dritter 
und andere Ereignisse oder Unfälle, die außerhalb des Einflussbereiches von Energiebau liegen und nicht 
unter normalen Betriebsbedingungen auftreten;
(7) Nichteinhaltung der bei Errichtung des Montagesystems LORENZ® gültigen Bestimmungen der DIN-
Norm 1055.
Weitergehende oder andere Ansprüche aus dieser Garantie sind im Übrigen ausgeschlossen. Energiebau 
haftet insbesondere nicht für Folgeschäden, Betriebsunterbrechung und entgangenen Gewinn. Der Haf-
tungsausschluss gilt dann nicht, soweit Energiebau zwingend haftet, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, 
in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.

6. INANSPRUCHNAHME DER GARANTIELEISTUNGEN
Die Ansprüche aus dieser Garantie sind in schriftlicher Form über den Verkäufer des Montagesystems LORENZ® 
bei Energiebau geltend zu machen. Können die Ansprüche nicht über den Verkäufer geltend gemacht werden, 
sind die Ansprüche ersatzweise direkt in schriftlicher Form bei Energiebau geltend zu machen. 

7. SONSTIGES
Sollte eine Bestimmung dieses Garantieversprechens unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit 
der übrigen Regelungen der Garantie davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder unwirksam 
gewordenen Bestimmung gilt automatisch eine wirksame Regelung als vereinbart, welche der unwirksamen 
bzw. unwirksam gewordenen Bestimmung in deren wirtschaftlichen Gehalt so nahe als möglich kommt. Im 
Falle einer Lücke gilt vorstehende Regelung entsprechend.

Diese Garantie untersteht ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der 
Regelungen des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.

Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Garantie 
ist Köln in der Bundesrepublik Deutschland. 

Die Deutsche Fassung ist in jeglicher Hinsicht und für jegliche Forderungen und Streitigkeiten aus der Garantie 
bindend. Die Übersetzung dient ausschließlich der Information. 

Einschränkungen dieser Garantie gelten insoweit nicht für die Staaten, in denen ein Ausschluss oder eine 
Beschränkung der Ansprüche aus der Garantie gesetzlich nicht zulässig ist.


